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Vorgang.

Gemeinde¬
ausschutz -
Beschluß.

Schuld¬
urkunde,
Unter¬

fertigung.

Stempel.

Merkblatt XIX.
Aufnahme von Darlehen bei Vorschutzkassen.

Für die Aufnahme von Darlehen bei Vorschuß¬
kassenvereinen ist folgender Vorgang einzuhalten:

Der Gemeindeausschutz hat über die Aufnahme
des Darlehens und, wenn die Gemeinde noch nicht
Mitglied des Vorschußkasfenvereines sein sollte, über
den Beitritt ordnungsgemäß Beschluß zu fassen und
diesen Beschluß nach erfolgter Kundmachung, wenn
ein Einspruch nicht erfolgt ist, im Sinne des § 85 der
Gemeindeordnung der Landesregierung zur Bewilli¬
gung vorzulegen.

Die Vorschußkassenvereine sind angewiesen, ohne
diese Bewilligung der Landesregierung Darlehen
nicht zu gewähren.

Die bezügliche Schuldurkunde ist ebenso wie die
Beitrittserklärung im Sinne des 8 50 der Gemeinde¬
ordnung mit dem Gemeindesiegel zu versehen und
durch den Bürgermeister, einen Gemeinderat und
zwei Ausschußmitglieder zu unterfertigen.

Die Schuldurkunden der Gemeinde sind aus

Grund des Bundesgesetzes vom 15. Juli 1921,

B.-G.-Bl. Nr. 407, stempelsrei.
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